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N i e d e r s c h r i f t 

(StR/004/2024) 
 

über die 4. Sitzung des Stadtrates der Stadt Erlangen  
am Donnerstag, dem 25.04.2024, 16:00 - 16:50 Uhr, 

Ratssaal, Rathaus 
 
Der / die Vorsitzende eröffnet um 16:00 Uhr die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung 
der Mitglieder und die Beschlussfähigkeit fest. 
Der Stadtrat genehmigt nach erfolgten Änderungen und Ergänzungen die nachstehende 
Tagesordnung: 
 
 

Nicht öffentliche Tagesordnung  -  16:00 Uhr 

- siehe Anlage – 

 

Öffentliche Tagesordnung  -  16:15 Uhr  

 
11. Mitteilungen zur Kenntnis 

 

 

 

12. Bericht aus nichtöffentlicher Sitzung 

 

 

 

13. Erlangen als Gastgeberstadt für das 21. Chorfestival 2029 

 

IV/049/2024 

Beschluss 

14. ZAM (Zentrum für Austausch und Machen): Verlängerung des 
Fördervertrags für den Betreiberverein ZAM e. V. mit 
Zuschusserhöhung 

 

47/119/2024 

Beschluss 

15. Wahl eines stellvertretenden stimmberechtigten Mitglieds des 
Jugendhilfeausschusses 

 

51/132/2024 

Beschluss 

16. Anpassung der Lastenradförderrichtlinie der Stadt Erlangen 2024 

 

VI/244/2024 

Beschluss 

17. Den Standort Erlangen gemeinsam gestalten: 5-Punkte-Plan für ein 
gutes Zusammenspiel zwischen StUB und Wirtschaft 

 

VI/245/2024 

Beschluss 

18. Stadtentwicklungskonzept (STEK) - Weiteres Vorgehen 

 

611/171/2023 

Beschluss 

19. Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Forchheim über die Hilfen für 
den Ausbildungsverkehr nach Art. 24 BayÖPNVG im allgemeinen 
öffentlichen Personennahverkehr 

 

613/285/2024 

Beschluss 

20. Fortführung der Anerkennung des Deutschlandtickets bis 31.12.2024 

 

 

613/286/2024 

Beschluss 
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20.1. Änderung im Stadtteilbeirat Innenstadt - Benennung eines 
Ersatmitgliedes der Grünen Liste-Fraktion für die Amtszeit vom 
01.Mai 2024 bis 30. April 2026 

 

13-2/199/2024 

Beschluss 

20.2. Personelle Änderung bei der Besetzung von Ausschüssen und 
Gremien 

 

13-2/200/2024 

Beschluss 

20.3. Dringlichkeitsantrag zum Stadtrat am 25.04.2024: Bekenntnis zu 
fairem politischem Wettstreit 

 

041/2024/FDP-
A/003 

 

21. Anfragen 

 

 

 

21.1. Anfrage Erlanger Linke Mayors for Peace 
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TOP 11  

Mitteilungen zur Kenntnis 

 

Protokollvermerk: 

Frau berufsmäßige Stadträtin Steiner-Neuwirth nimmt Bezug auf den Beschluss zur städtischen 
Wirtschaftsschule in der letzten Sitzung des Erlanger Stadtrates bzgl. der Bewerbung 
Eingangsstufe ab der 5. Klasse. Die Genehmigung des Kultusministeriums liegt nun vor. Ab dem 
neuen Schuljahr wird dies mit zwei Eingangsklassen starten. Insgesamt haben 23 
Wirtschaftsschulen in Bayern eine entsprechende Genehmigung erhalten. Hierzu gab es auch 
bereits einen Bericht in den Erlanger Nachrichten.  

 

 

TOP 12  

Bericht aus nichtöffentlicher Sitzung 

 

Protokollvermerk: 

Herr Oberbürgermeister Dr. Florian Janik gibt bekannt, dass im nichtöffentlichen Teil der heutigen 
Stadtratssitzung insgesamt zwei Spendenannahmen genehmigt wurden. 

 

TOP 3:  

Die Spende vom Queckenmarkt e.V. in Höhe von 16.700 Euro zur Anschaffung von Sitzbänken im 
Bereich Eltersdorf wurde angenommen. 

 

TOP 7: 

Der Annahme einer Geldspende der Firma Siemens in Höhe von 33.500 Euro für Projekte im 
Rahmen der Stadtteilpatenschaft Bruck für das Jahr 2024 wurde zugestimmt. 
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TOP 13 IV/049/2024 

Erlangen als Gastgeberstadt für das 21. Chorfestival 2029 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Das  

 

Das 21. Deutsche Chorfestival kann in Absprache mit den Dienststellen innerhalb Ref IV im Juni 
2029 in Erlangen stattfinden. Darin wird auch eine große Chance gesehen, die lange Tradition der 
Chormusik in Erlangen im Rahmen dieses Festivals gemeinsam mit zahlreichen Gastchören 
sichtbar zu machen und hervorzuheben. 

 

 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Das Festival wird vom Verband Deutscher Konzertchöre organisiert und finanziert. Die Stadt 
Erlange nimmt die Rolle als Gastgeberstadt ein, unterstützt den Verband bei der Organisation vor 
Ort und beteiligt sich mit ca. 50.000 €.  
 

Das Festival fällt in die Zeit der Legislaturperiode 2026 – 2032. Um dem Verband 
Planungssicherheit zu geben ist es erforderlich, die Gültigkeit dieses Beschlusses im Sinne einer 
verbindlichen und verlässlichen Zusage für den Verband auch über die aktuelle Legislaturperiode 
hinaus zu erhalten. 

 

4. Klimaschutz: 

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

  ja, positiv*  

  ja, negativ*  

  nein  

 

Wenn ja, negativ: 

Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 

   ja*  

   nein* 

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  
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Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine 
alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur 
Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 

 

 

5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  

Sachkosten: € bei Sachkonto:  

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 

Folgekosten € bei Sachkonto: 

Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 

Weitere Ressourcen  

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         

      x   sind nicht vorhanden 

 

 

 

1. Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis. 
 

2. Der Erlanger Stadtrat begrüßt die Rolle Erlangens als Gastgeberstadt für das  
21. Deutsche Chorfestival 2029. 
 

3. Die Verwaltung erklärt sich bereit, den veranstaltenden Verband Deutscher  
KonzertChöre e.V. dabei zu unterstützen. 

 

4. Es werden Mittel in Höhe von ca. 50.000 € zur Unterstützung des veranstaltenden 
Verbands Deutscher KonzertChöre e.V. benötigt, jedoch erst für das HH-jahr 2029. 

 
 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 50  gegen 0   
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TOP 14 47/119/2024 

ZAM (Zentrum für Austausch und Machen): Verlängerung des Fördervertrags für 
den Betreiberverein ZAM e. V. mit Zuschusserhöhung 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 

 
Der Betreiberverein ZAM e.V. ist durch den Fördervertrag verbindlich in die Lage versetzt, im 
ZAM einen Basisbetrieb (vgl. Anlage 3) aufzubauen und diesen für die und mit der Erlanger 
Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Ein Basisbetrieb umfasst die gebäudlichen 
Notwendigkeiten sowie, neben einer Geschäftsführung und der künstlerischen und der 
technischen Leitung, eine minimale personelle Ausstattung auf Stundenbasis, die verlässliche 
Öffnungszeiten einiger offener Werkstätten gewährleisten kann. Im Verbund mit der 
Einwerbung von Fördermitteln zum Ausgestalten von Programmen für die unterschiedlichen 
Zielgruppen soll erreicht werden, den Erlangerinnen und Erlangen einen umfassenden Betrieb 
mit einem breiten Portfolio an Möglichkeiten des Selber Machens zu bieten (s. Anlagen 6 und 7) 
– „Know-How Teilen macht Städte stark.“ 

 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

 
Im Stadtrat am 31.03.2022 wurde der erste Fördervertrag der Stadt Erlangen mit dem ZAM 
bzw. dem Betreiberverein beschlossen. Ziel war es, Verbindlichkeit zwischen der Stadt und 
dem Verein herzustellen und den Verein somit zu befähigen, seine satzungsgemäßen Ziele 
umzusetzen. Gemeinsame Ziele von Stadt und Betreiberverein waren und sind die Stärkung 
der nördlichen Altstadt Erlangens sowie, bezugnehmend auf die kulturpolitischen Leitlinien der 
Stadt Erlangen, einen Ermöglichungsraum für kulturelle Stadtentwicklung zu schaffen. 

 

 Der Betreiberverein ZAM e.V. hat seine Mitglieder in den letzten zwei Jahren und, fokussiert in 
den letzten Monaten, auf die Baufertigstellung verpflichtet. Vor allem die Gruppe ZAMräumen 
baut und hämmert, legt Kabel und schlägt Schächte, malert und räumt – jeden Dienstagabend 
und jeden Samstag ganztägig, stets im engen fachlichen Austausch mit dem professionellen 
Architekten und den Fachfirmen. „Baufertigstellung“ meint in dem Zusammenhang die 
Ertüchtigung der Immobilie insoweit, dass ein satzungsgemäßer Betrieb möglich ist. Im dritten 
Quartal 2024 werden die Bautätigkeiten, wenn die letzten Planungen und Vergaben wie 
vorgesehen ablaufen, zu Ende gehen (vgl. Vorlage 47/117/2024 in gleicher Sitzung).  

 Weitere Gruppen im ZAM (beispielsweise IT, Energie, PR, Gestaltung, die unterschiedlichen  
Werkstatt-Gruppen etc.) können als Infrastrukturgruppen bezeichnet werden, die vor allem 
daran mitarbeiten, dass das ZAM nach der Baufertigstellung rasch in Betrieb genommen 
werden kann. Die Infrastrukturgruppen sind der Support für den Basisbetrieb und die 
zukünftige erweiterte Bespielung des ZAM.  

 

 Durch die grundsätzlichen Verzögerungen am Bau und die Umschichtung der ehrenamtlichen 
Kapazitäten vor allem auf den Baufortschritt hat sich der Zeitplan des „Soft Openings“ nach 
hinten verschoben. Das ZAM plant nun, im dritten Quartal 2024 mit den ersten offenen 
Werkstätten und verlässlichen Öffnungszeiten an den Start zu gehen, um im Zusammenspiel 
mit der Einwerbung von Fördergeldern, der Reflexion des jeweils Erreichten mit der 
Community, der Einarbeitung neuer Ehrenamtlicher und Kontaktgesprächen mit möglichen 
Kooperationspartnern das Angebot sukzessive zu erweitern.  
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 Anlage 7 beschreibt visionär eine Woche im ZAM auf unterschiedlichen Ebenen. Hinter allen 
Visionen, Zielen und Aktivitäten stehen Menschen, denen es ein großes Anliegen ist, mit 
anderen Menschen in Kontakt und Austausch zu kommen und Wissen zu teilen. 

 

 

3. Prozesse und Strukturen 

 

 Die Kalkulationen, die dem Fördervertrag zugrunde liegen, wurden nach bestem Wissen und 
Gewissen erstellt (s. Anlagen 3-5). Sie beruhen auf bereits gesammelten Erfahrungen und auf 
Annahmen, die durch Hochrechnungen entstanden sind. Die Kalkulationen umfassen einen so 
genannten Basisbetrieb.  

 

Gebäude / Betrieb 282.500 € 

Personal 314.500 € 

Werkstätten 30.900 € 

Gemeinschaftsbereiche 13.200 € 

Programm & Entwicklung 5.000 € 

Verein 12.800 € 

 Insgesamt abgerundet in 
Bezug auf die 
Feinkalkulation:  

658.000 €  

 

 

 Intensive Gespräche mit dem Büro für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt sowie Erkundigungen 
in der Förderlandschaft auf Bundes- und Landesebene in den letzten drei Jahren haben 
gezeigt, dass es deutlich einfacher ist, Fördermittel für beispielsweise Schulprogramme oder 
Formate, die eine Beteiligung der Bürger*innen vorsehen, einzuwerben, als Strukturförderung 
für eine Immobilie und deren Betrieb aus externen Fördertöpfen zu erhalten. Deshalb trennt die 
Kalkulation noch deutlicher als zuvor die drei Bereiche Bau/Umbau, Betrieb und 
Programme/Projekte: 

 

 Der Basisbetrieb soll, durch den Fördervertrag für die nächsten zwei Jahre gesichert, von der 
Stadt Erlangen abgedeckt werden. Zum Thema Bau und Umbau laufen Gespräche mit Referat 
VI, damit man im Falle von Notwendigkeiten besser von Städtebaufördermitteln profitieren 
kann. 

 

 Für ein lebendiges Haus der Programme und Projekte wird der Verein höchste Anstrengungen 
unternehmen, Fördermittel einzuwerben und Refinanzierungsmodelle zu entwickeln (s. Vorlage 
47/094/2023), um den satzungsgemäßen Betrieb des ZAM möglichst umfangreich zu 
gewährleisten.  

 Der Betreiberverein verpflichtet sich, in stetem Austausch mit der Stadt Erlangen 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Großprojekts sofort zu benennen.  
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Stellungnahme der Stadtkämmerei: 
 
Grundsätzlich wird befürwortet, dass das ZAM nach den beträchtlichen finanziellen 
Vorleistungen der Stadt den Betrieb aufnehmen kann. Umfang des Betriebs und Höhe der 
Förderung müssen jedoch im Gesamtkontext Haushalts- und Finanzplanung kritisch hinterfragt 
werden. 
 
Zwar konnte die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts 2024 durch die Verschiebung bzw. 
Streichung investiver Maßnahmen im Volumen von 33,0 Mio. € hergestellt werden, dies jedoch 
nur durch den Umstand, dass in den Jahren 2025 – 2027 Kreditaufnahmen nahezu bis zum 
maximal zulässigen Betrag von insgesamt 108,7 Mio. € aufgenommen werden und die 
vorhandene Liquidität komplett aufgezehrt wird. Das Ziel, über den Saldo aus laufender Ver-
waltungstätigkeit mindestens die ordentlichen Tilgungen und darüber hinaus eine freie 
Finanzspanne für Investitionen zu erwirtschaften, wird in den Jahren 2025 -2027 komplett 
verfehlt. Der Fokus des kommenden Haushaltsaufstellungsverfahren muss deshalb wieder 
stärker auf den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, insbesondere aber auf die 
Auszahlungsseite gerichtet werden. Dies wird zur Notwendigkeit der Priorisierung von 
Maßnahmen auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit führen. 

 

 

4. Klimaschutz: 

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

  ja, positiv*  

  ja, negativ*  

  nein  

 

Das ZAM unterstützt vom Konzept her eine Kultur des Teilens, Reparierens und 
Selbermachens. Damit arbeiten die Menschen dort gegen eine Mentalität des Wegwerfens 
und für die Wertschätzung des Erhalts und des Handwerks.  

 

   ja*  

   nein* 

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  

 

 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine 
alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur 
Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 
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5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  

Sachkosten: € 658.000 bei Sachkonto:  

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 

Folgekosten € bei Sachkonto: 

Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 

Weitere Ressourcen  

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         

         sind nicht vorhanden 

 

Ergebnis/Beschluss: 

1. Der Fördervertrag (s. Anlage 1 und 2) wird entsprechend und auf Grundlage der 
vorliegenden Kalkulationen (s. Anlagen 3- 5) beschlossen.  
 

2. Der Betreiberverein ZAM e. V. erhält für den Basisbetrieb des ZAM in den Jahren 2025 und 
2026 die folgenden Fördersummen:  
2025:   658.000 € 

2026:   658.000 € 

 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Fördermittel für die Jahre 2025 und 2026 entsprechend 
in die Haushaltsberatungen einzubringen. 
 

Im ersten Halbjahr 2026 führen die Stadt und der Betreiberverein im Rahmen der Berichtspflicht 
des Fördervertrags Gespräche über die weitere Zuschussentwicklung.   

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 49  gegen 0   
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TOP 15 51/132/2024 

Wahl eines stellvertretenden stimmberechtigten Mitglieds des 
Jugendhilfeausschusses 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 
Umbesetzung des Jugendhilfeausschusses:  
Der Kreisverband Erlangen-Höchstadt der Arbeiterwohlfahrt schlägt Herrn Christian Pech als 
stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied des Jugendhilfeausschusses in der Nachfolge für 
die nicht mehr zur Verfügung stehende Frau Cornelia Reimann vor. Der Vorschlag erfolgt im 
Benehmen mit den beteiligten Personen. 

 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
Wahl von Herrn Christian Pech zum stellvertretenden stimmberechtigten Mitglied des 
Jugendhilfeausschusses. 

 

3. Prozesse und Strukturen 
Die stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses (Art. 18 Gesetz zur Ausführung 
der Sozialgesetze / AGSG) werden gem. § 4 Abs. 2 der Satzung für das Jugendamt der Stadt 
Erlangen durch Beschluss des Stadtrats gewählt. Herr Pech ist kein Mitglied des Erlanger 
Stadtrats. Die Wahl erfolgt in offener Abstimmung. 
 

 

4. Klimaschutz: 

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

  ja, positiv*  

  ja, negativ*  

  nein  

 

Wenn ja, negativ: 

Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 

   ja*  

   nein* 

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  
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Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine 
alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur 
Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 

 

 

5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  

Sachkosten: 12,50  
je 
Sitzungsteilnahme
€ 

bei Sachkonto: 542121 

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 

Folgekosten €12,50  
je 
Sitzungsteilnahme 

bei Sachkonto: 542121 

Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 

Weitere Ressourcen  

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind vorhanden im Budget von Amt 13 auf Kst. 130090 / KTr.  11110010 / Sk.   
542121 

         sind nicht vorhanden 

 

 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Für die Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Erlangen-Höchstadt, wird Herr Christian Pech zum 
stellvertretenden stimmberechtigten Mitglied des Jugendhilfeausschusses gewählt.  

 

 

Abstimmung: 

mehrheitlich angenommen 

mit 48  gegen 2   
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TOP 16 VI/244/2024 

Anpassung der Lastenradförderrichtlinie der Stadt Erlangen 2024 

 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Im Jahr 2020 wurde die Förderrichtlinie im Rahmen einer Zuwendung durch die Stadt Erlangen 
für die Anschaffung eines Lastenfahrrades oder eines Fahrradanhängers begonnen. Die 
Maßnahme wird seitdem erfolgreich fortgesetzt.  

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 28.10.2021 beschlossen, das Förderprogramm zum Kauf 
von Lastenfahrrädern und Fahrradanhängern zunächst bis 31.12.2024 fortzuführen. 
(Beschluss VI/079/2021). 

 

 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Im Oktober 2022 wurde die Extra-Förderung für ErlangenPass-InhaberInnen beschlossen und 
die Förderrichtlinie dahingehend erweitert und angepasst. Der Berechtigtenkreis für 
ErlangenPass-InhaberInnen wurde zum 01. April 2024 erweitert. Mit dieser Änderung wird 
auch der Berechtigtenkreis für AntragstellerInnen mit ErlangenPass im Rahmen der 
Lastenradförderung 2024 erweitert.    

 

Die Förderrichtline für 2024 basiert auf der Förderrichtlinie 2023. Die Förderung 2024 soll am 
01.06.2024 beginnen. 

 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Die Fördergelder werden durch das bereits bekannte Antragsverfahren und der verfügbaren 
Haushaltsmittel nach dem „Windhundprinzip“ auf Grundlage der Förderrichtlinie vergeben. 
Ausschlaggebend hierfür ist das tagesgenaue Einreichen des Antrags. Zuerst werden die 
Anträge der Personen, welche sich auf der Warteliste befinden, bearbeitet. 

 

Eine Antragstellung ist sowohl online, als auch schriftlich in Papierform möglich. 

 

4. Klimaschutz: 

 

Jeder nicht mit dem PKW, sondern mit dem Fahrrad zurückgelegte Personenkilometer, spart 

insgesamt 147 g CO² ein. 

Durch das Förderprogramm wird die Präsenz von alternativen, umweltfreundlichen  

Transportmitteln gestärkt und erhöht somit auch den Radverkehrsanteil in Erlangen.  

Alle geförderten Transportmittel sind als solche durch einen Aufkleber der Stadt Erlangen 

            gekennzeichnet und wirken so als Multiplikatoren 
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Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

  ja, positiv*  

  ja, negativ*  

  nein  

 

Wenn ja, negativ: 

Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 

   ja*  

   nein* 

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  

 

 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine 
alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur 
Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 

 

 

5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: 150.000 € bei IPNr.:  

Sachkosten: € bei Sachkonto:  

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 

Folgekosten € bei Sachkonto: 

Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 

Weitere Ressourcen  

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind vorhanden auf IvP-Nr. 561.884 

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk   618090/56110010 

         sind nicht vorhanden 
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Ergebnis/Beschluss: 

Die beigefügte Richtlinie der Stadt Erlangen über die Gewährung von Zuschüssen für die 
Anschaffung von Lastenfahrrädern, Lastenpedelecs, Fahrradanhängern, Fahrradlastenanhängern 
und Therapierädern für 2024 wird beschlossen.   

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 50  gegen 0   

 

 

TOP 17 VI/245/2024 

Den Standort Erlangen gemeinsam gestalten: 5-Punkte-Plan für ein gutes 
Zusammenspiel zwischen StUB und Wirtschaft 

 

Sachbericht: 

 
Im unterstützenden Beschluss der IHK zur Stadtumlandbahn (StUB) wurden Rahmenbedingungen 
genannt, die die Einschränkung während Bau und Umsetzung für die StUB minimieren soll. Im 
Folgenden wird dazu Stellung genommen: 
 
1) Die Finanzierung der StUB ist auch für die Stadt Erlangen eine Herausforderung – trotz 90-

prozentiger Förderung. Es stehen nicht nur die Bauphase mit entsprechenden 
Unwägbarkeiten, sondern auch die Betriebsphase zur Finanzierung an. Das IHK-Gremium 
Erlangen legt besonderen Wert darauf, dadurch keine zusätzliche und keine einseitige 
Belastung der Unternehmen (z.B. Gewerbesteuererhöhung, „Dritt-Nutzer- Finanzierung des 
ÖPNV“, …) entstehen zu lassen.  
 
Antragstext:  
Der Stadtrat erklärt seine Absicht, durch den Bau und Betrieb der Stadt-Umland-Bahn keine 
zusätzliche und keine einseitige Belastung der Unternehmen entstehen zu lassen. 
 
Begründung:  
Planung und Bau der StUB kosten die Stadt Erlangen nach aktueller Kostenschätzung 82 
Millionen Euro (Preisstand 2022). Ca. 16 Mio. Euro davon sind bereits bezahlt, so dass eine 
Restsumme von 66 Mio. Euro verbleibt. Diese Summe verteilt sich unter der Annahme, dass 
die StUB bis 2034 fertiggestellt ist, von heute gerechnet auf 10 Jahre. Die StUB liegt damit auf 
dem Niveau anderer städtischer Investitionen, die sich ebenfalls auf mehrere Jahre verteilen 
(Campus Berufliche Bildung, 76 Mio. Euro, Kultur- und Bildungscampus Frankenhof, 59 Mio. 
Euro).  
 
Unterhalt und Betrieb der StUB verursachen natürlich Kosten. Dem stehen 
Fahrgasteinnahmen und Einsparungen im Busnetz gegenüber. Nach aktuellen Berechnungen 
betragen die jährlichen Kosten der StUB für die Stadt Erlangen ca. 10% des Verlustausgleichs 
für den Stadtverkehr. 2022 lag der Verlustausgleich bei ca. 12 Millionen Euro, 10% davon sind 
1,2 
Mio. Euro.  
 
Im Rahmen der derzeitigen Kooperation im Stadtrat in der Wahlperiode 2020 bis 2026 haben 
CSU und SPD vereinbart, die Gewerbesteuerhebesätze auf dem aktuellen Niveau zu halten. 
Entscheidungen zu Gewerbesteuerhebesätzen über diesen Zeitraum hinaus obliegen dem 
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künftigen Stadtrat und den damit einhergehenden Mehrheitsverhältnissen. Die Fraktionen/ 
Parteien können sich hierzu bereits im Voraus festlegen. 
 
Das Risiko echter Kostensteigerungen bei Planung und Bau ist durch den Risikopuffer und die 
inzwischen detaillierte Planung minimiert. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass insbes. die 
Baukosten inflationsbedingt weiter steigen. Die oben erwähnten Berechnungen zeigen, dass 
selbst bei einer signifikanten Erhöhung der Bau- und Betriebskosten das Projekt in seiner 
finanziellen Dimension überschaubar bleibt und Überlegungen zur Verbesserung der 
Einnahmesituation vor dem Hintergrund der StUB, z.B. durch die Gewerbesteuer oder 
Drittnutzerfinanzierungsmodelle des ÖPNV, nicht angestellt werden müssen. Mit einer StUB-
induzierten Erhöhung der Gewerbesteuer ist daher nicht zu rechnen. 
 
 

2) Mit der StUB wird der Busverkehr neu geordnet. Dabei können Einsparungen erzielt werden, 
die das ÖPNV-Betriebsdefizit reduzieren, statt zu erhöhen. Es ist sicherzustellen und in 
regelmäßigen Abständen nachzuweisen, dass dies nachhaltig gegeben ist. Einen engen 
laufenden Austausch zwischen Zweckverband, Stadt und Stadtwerken setzen wir voraus.  
 
Antragstext:  
Der Stadtrat nimmt die Ausführungen zum ÖPNV-Betriebsdefizit zur Kenntnis. Die 
Stadtverwaltung wird beauftragt, weiterhin gemeinsam mit den Stadtwerken und (im Fall der 
Realisierung der StUB) dem Zweckverband dafür Sorge zu tragen, dass das Betriebsdefizit im 
ÖPNV für Erlangen finanzierbar bleibt. 
 
Begründung: 
Mit der Einführung der StUB gehen finanzielle Einsparungen im Busnetz einher, die aus 
optimierten Linienführungen und dem Wegfall parallel verlaufender Linien resultieren. Der 
ÖPNV kann durch die StUB deutlich effizienter und schneller in Erlangen abgewickelt werden 
– zum Vorteil für alle künftigen (Neu-)Kunden. Die neue Infrastruktur verursacht auf der 
anderen Seite zusätzliche Betriebs- und Unterhaltskosten. Das von der Stadt zu tragende 
Betriebskostendefizit des Stadtverkehrs pro zurückgelegtem Personenkilometer ist insgesamt 
durch Maßnahmen im Zusammenhang mit der StUB nicht höher als ohne die StUB. 
 
Dabei ist grundsätzlich bundesweit immer von einem defizitären ÖPNV auszugehen, außer 
die Bundesförderrichtlinien würden sich fundamental ändern, wovon ohne ein stärkeres 
Engagement von Bund oder Land bei der Finanzierung des ÖPNV nicht auszugehen ist.  
 
Die Stadt entscheidet vor diesem Hintergrund über jede Weiterentwicklung des ÖPNV nach 
Abwägung von Nutzen und zusätzlichen Kosten. Dies gilt für die finale Realisierung des 
Busnetzes im StUB-Mitfall ebenso wie für jede künftige Weiterentwicklung des ÖPNV. 
 
Sollten aus betriebswirtschaftlichen und synergetischen Gründen in naher Zukunft weitere 
Busverkehre innerhalb Erlangens oder über die Stadtgrenzen hinaus im Auftragsbuch der 
Stadt Erlangen stehen, trägt dies ebenso zur Steigerung von Qualität, Fahrzeiten und 
Kundenvolumen bei. 
 
Es besteht ein Bewusstsein dafür, dass die übergeordnete Politik aktuell Maßnahmen 
getroffen hat, die gerade den Busverkehr in der Zukunft erheblich verteuern werden 
(insbesondere die Umstellung auf emissionsfreie Busse). Dieser von der Stadt nicht 
beeinflussbare Effekt ist bei der nachträglichen Bewertung der Umsetzung dieses Punktes zu 
berücksichtigen und  
betrifft die Straßenbahn nicht. 
 
 

3) Die StUB wird die innerstädtischen Verkehrswege Erlangens tiefgreifend und nachhaltig 
verändern. Gleichzeitig behält die mobilitätsoffene Erreichbarkeit der Gewerbebetriebe für 
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Kunden, Mitarbeitende, Lieferanten und Handwerker aus Unternehmenssicht weiter höchste 
Priorität. Diese Anforderung gilt gleichermaßen für die Bau- und Betriebsphase der StUB.  
 
Hier erwartet das IHK-Gremium Erlangen von Seiten der Stadt/Zweckverband ein 
verbindliches Gesamtkonzept, das gewerbliche Erreichbarkeit mit den Anforderungen 
moderner Verkehrsmobilität verknüpft, d.h.  

- multimodal (für alle Verkehrsmittel, ob öffentlich oder privat)  
- flexibel (z.B. Quartiersparkhäuser als Mobilitätshub inkl. städtischer Bewirtschaftung)  
- digital (z.B. Mobilitätsleitsysteme)  
- nachhaltig.  

 
 
Antragstext: 
Die Verwaltung wird beauftragt, innerhalb eines „Masterplanes Innenstadt“ im Rahmen des bereits 
beschlossenen integrierten Stadtentwicklungskonzeptes STEK die Themen Verkehr und Mobilität 
mit dem Schwerpunkt Erreichbarkeit und Funktionstüchtigkeit der Innenstadt umfassend und 
partizipativ zu bearbeiten und dabei die in der Begründung aufgelisteten gesetzten Themen 
besonders zu berücksichtigen. 
 
Begründung: 
Die Innenstadt verändert sich und mit ihr die Mobilität. Die Erreichbarkeit der Innenstadt mit ihren 
Gewerbebetrieben für Kunden, Mitarbeitende, Lieferanten und Handwerksbetriebe ist von großer 
Bedeutung – sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase der StUB.  
 
Der Verkehrsentwicklungs- und Mobilitätsplan bildet seit seiner Erarbeitung und Fertigstellung die 
Grundlage für die Entwicklung des Verkehrs in der Stadt. In den kommenden Jahren steht die 
Erarbeitung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes STEK für Erlangen an. Dabei soll 
innerhalb eines „Masterplanes Innenstadt“ die Themen Verkehr und Mobilität mit dem 
Schwerpunkt Erreichbarkeit und Funktionstüchtigkeit der Innenstadt umfassend und partizipativ mit 
Wirtschaftsvertretungen bearbeitet werden Die Verwaltung wird diesen Prozess in naher Zukunft 
anstoßen (vgl. Vorlage 611/171/2023). Meilensteine für die Umsetzung dieses Masterplan sollen 
ab 2025 dokumentiert und nachgehalten werden. Die Wirtschaftsverbände werden im Rahmen 
eines 
exklusiven Formates für die Wirtschaft in Form eines regelmäßigen Jour Fixes beteiligt. 
 
Im Rahmen der städtischen Agenda sind dabei mit Blick auf die Innenstadt u.a. folgende Themen 
bereits jetzt gesetzt und werden umgesetzt: 
 
Keine Umsetzung von Straßensperrungen ohne Sicherstellung von funktionsfähigen 
Ausweichrouten 
 
Einschränkungen in der Verkehrsführung erfolgen nur dann, wenn es funktionsfähige und  
attraktive Ausweichrouten für die Abwicklung der Verkehrsströme gibt. 
 
Ergänzung der Lieferzonen um markierte Handwerker- und Lieferantenparkplätze 
 
Wie in anderen Städten üblich, sollen innerhalb von Lieferzonen eigene Stellplätze für den 
Wirtschaftsverkehr entstehen, die besonders gekennzeichnet sind. Diese können von 
Entsorgungsfahrzeugen, Post- und Paketdiensten, Lieferanten zum Be- und Entladen sowie von 
Handwerkern für die Dauer ihres Arbeitseinsatzes genutzt werden. 
 
Schaffung attraktiver Parkplätze in Quartiersparkhäusern in ausreichender Anzahl – z.B. KuBiC, 
Zollhaus, Regnitzstadt 
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Die Stadt Erlangen sieht die Schaffung von Möglichkeiten zum Abstellen von MIV-Fahrzeugen als 
wichtige städtische Aufgabe und arbeitet an der Entwicklung von Innenstadt-Quartiersparkhäusern 
mit Stellplätzen in ausreichender Anzahl (z.B. KuBiC, Zollhaus, Regnitzstadt). Alleine in der 
Regnitzstadt wird die Anzahl der Stellplätze die Anzahl der ursprünglich auf dem Großparkplatz 
vorhandenen Stellplätze deutlich übersteigen. Damit werden auch die bislang weggefallenen und 
die zukünftig vor allem aufgrund veränderter gesetzlicher Rahmenbedingungen im 
Innenstadtbereich wegfallenden Parkflächen kompensiert (vgl. VEP 2016). 
 
Bereits in Bezug auf die Bauzeit der StUB ist geplant, diese erforderliche Parkplatzzahl im Bereich 
der Innenstadt bereitzustellen. 
 
Gegenstand im Rahmen der Mobilitätsplanung für den MIV ist die Ausweitung der kommunalen 
Aufgabenstellung „Eigenbewirtschaftung der Stellplätze durch die öffentliche Hand“ zur 
Sicherstellung des zielgerichteten Einsatzes und der Lenkungsfunktion. Aufgrund des 
Verdrängungseffektes im Parkraum sind diese nicht nur für Besucher/ Kunden/ Gäste und 
Mitarbeitende, sondern auch für Bewohner darzustellen. 
 
(Wieder-)Einführung eines (digitalisierten) Parkleitsystems 
 
Das vor kurzem abgeschaltete Parkleitsystem war in seiner Organisation komplex und im Inhalt 
nicht mehr zeitgemäß. Die Stadt Erlangen plant die Einführung eines innovativen Parkleitsystems 
mit zusätzlichem Datenaustausch zur Verfügbarkeit von Stellplätzen mit großen, digitalen 
Kartenanbietern. Darüber hinaus wird so eine Darstellung sauberer Wegeführungen in 
Navigationssystemen gewährleistet, Schleichverkehre Ortsunkundiger werden verringert. Die 
Ausschreibung dafür soll 2025 erfolgen. 
 
Weiterer Ausbau der verschiedenen Mobilitätsangebote (VAG-Rad etc.) und Abstimmung im 
Rahmen des ganzheitlichen Verkehrssystems 
 
Ergänzende Mobilitätsangebote wie VAG-Rad werden nachfragegerecht ausgebaut und in das 
ganzheitliche Verkehrssystem integriert. 
 

4) Die Bauphase wird einzelne Unternehmen durch Einschränkungen in der Erreichbarkeit 
besonders belasten. Eine Belastung, die unter Umständen deren Fortbestand gefährden kann. 
Aus Sicht des IHK-Gremiums Erlangen muss hier von Zweckverband/Stadtplanung 
abgestimmt aufgezeigt werden, wie z.B. durch  

- kurze, nachvollziehbare Bauabschnitte  
- aktive, transparente und rechtzeitige Kommunikation  
- weitere Unterstützung zur Attraktivitätssteigerung  
- Härtefallregelungen zur Kompensation  

die Auswirkungen auf ein verträgliches Maß reduziert werden.  
 
Antragstext: 
Der Stadtrat bekräftigt das Grundsatzziel des Zweckverbands, die in der Bauphase der Stadt-
Umland-Bahn auftretenden Einschränkungen zu minimieren. Die Unterteilung in Bauabschnitte 
wird begrüßt. Die in der Begründung genannten weiteren Maßnahmen werden begrüßt und sind 
rechtzeitig vor Beginn der Bauphase im weiteren Verlauf zu konkretisieren.   
 
Begründung: 
Der Bau der StUB erfolgt in Bauabschnitten, die wiederum in kleinere Teilbauabschnitte unterteilt 
sind. Weiträumige, zeitlich lang andauernde Einschränkungen durch die Baumaßnahme sind zu 
vermeiden. 
 
Wie bei Großprojekten Standard wird ein baubegleitendes Projektsteuerungsteam mittels digitaler 
Plattform transparent und umfänglich Bauabschnitte definieren, abstimmen und Bauzeiten 
kommunizieren. Vor allem der laufende Veränderungsprozess innerhalb der geplanten Bauzeiten 
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und Bauabschnitte wird dabei unter besonderer Feinjustierung mit den jeweils betroffenen 
Geschäftslagen und Wohnbereichen abgestimmt. Die Wirtschaftsvertretungen werden in 
regelmäßigen, gemeinsam definierten Zeitabständen beteiligt. 

 
Der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn ist auch für den Bau der StUB verantwortlich. Folgende 
Zusagen werden im Vorfeld der konkreten Bauzeitenplanung gemacht: 

 

 Optimierte Bauabschnitts- und Zeitplanung zur Minimierung der Auswirkungen für 
Gewerbe, Handwerk, Gastronomie und weitere Anlieger während der Bauphase 

 Beteiligung der Wirtschaftsvertretungen zum aktuellen Stand der Bauplanung in 
gemeinsam definierten Zeitabständen durch eine Jour Fixe zwischen Zweckverband 
und Wirtschaftsvertretungen 

 Erstellung eines Zeitplans zum Bauablauf und rechtzeitige Kommunikation aller 
Meilensteine 

 Frühzeitige Kommunikation zur Bauzeitenplanung und zu den ggf. damit 
einhergehenden Einschränkungen, bilaterale Diskussion von Lösungsmöglichkeiten 

 Sicherstellung der Anlieferbarkeit für Wirtschaftsbetriebe 

 Enge Koordination zwischen Zweckverband, Stadtverwaltung Erlangen und 
Wirtschaftsvertretungen zur Entwicklung von Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung 
der Innenstadt während der Bauphase, z.B. Aktionen zum kostenfreien Parken auf 
definierten Stellplätzen in der Innenstadt als Signal für Besucher/Gäste/Kunden; 
Baustellenmarketing 

 
Etwaige Ansprüche zu finanziellem Ausgleich von Einschränkungen während der Bauphase 
können grundsätzlich im Planfeststellungsverfahren geklärt werden.  
 
5) Das IHK-Gremium Erlangen bringt sich in die weiteren Abstimmungsprozesse des 

Zweckverbandes ein, mit der Maßgabe jederzeit eine (auch kritische) Stellungnahme abgeben 

zu können. 

 

 

Antragstext:  

Der Stadtrat empfiehlt dem Zweckverband Stadt-Umland-Bahn, die bislang im Rahmen der 
Beteiligungsformate bereits praktizierte fortwährende Information und Beteiligung der IHK 
beizubehalten und auszubauen, auch mit Blick auf die o.g. Maßnahmen. 

 

Begründung: 

Die Planung der Stadt-Umland-Bahn erfolgt im Rahmen eines umfassenden Informations- und 
Beteiligungsprozesses, in dem die Wirtschaftsverbände von Anfang an einbezogen waren. Mit 
fortschreitender Konkretisierung des Projekts wächst die Bedeutung dieser Einbindung, gerade 
mit Blick auf die legitimen Interessen der Wirtschaft im Rahmen der Bauphase und der weiteren 
o.g. Maßnahmen. Es wird festgelegt, dass die Wirtschaftsvertretungen in einem exklusiven 
Wirtschafts-Jour-Fixe in einem gemeinsam zu definierenden Zeitabstand bei der weiteren 
Bauplanung beteiligt wird. Zentrale Entscheidungen, die die Interessen der Wirtschaft tangieren, 
werden gemeinsam abgestimmt. 

 

4. Klimaschutz: 

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
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  ja, positiv*  

  ja, negativ*  

  nein  

 

Wenn ja, negativ: 

Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 

   ja*  

   nein* 

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  

 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative 
Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen 
werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 

 

5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  

Sachkosten: € bei Sachkonto:  

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 

Folgekosten € bei Sachkonto: 

Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 

Weitere Ressourcen  

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         

         sind nicht vorhanden 

 

Protokollvermerk: 

Herr Stadtrat Lehrmann beantragt die Vertagung des Tagesordnungspunktes in die nächste 
Sitzung. 

Herr Stadtrat Weierich spricht sich gegen eine Vertagung aus. 

Herr Oberbürgermeister Dr. Janik lässt über die Vertagung abstimmen. 

Es sprechen sich 37:13 Stadträte für eine Vertagung aus.  
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TOP 18 611/171/2023 

Stadtentwicklungskonzept (STEK) - Weiteres Vorgehen 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

In Erlangen ist in den zurückliegenden Jahren eine hohe Dynamik stadtentwicklungsrelevanter 
Projekte zu beobachten. Diese werden dabei sowohl durch die Stadt selbst als auch durch andere 
öffentliche und private Träger initiiert und umgesetzt. Neben einer gezielten Projektentwicklung 
basiert die Erlanger Stadtentwicklung aktuell auf einer Vielzahl an fachlichen sowie teilräumlichen 
Konzepten. Zu den städtischen Konzepten zählen u. a. der Verkehrsentwicklungs- und 
Mobilitätsplan, das Grünkonzept, das städtebauliche Einzelhandelskonzept oder die integrierten 
städtebaulichen Entwicklungskonzepte für Erlangen Südost oder Büchenbach Nord. Erlangen hat 
im Mai 2019 als erste bayerische Kommune den Klimanotstand ausgerufen. Verschiedene 
Klimagutachten und -konzepte auf gesamtstädtischer Ebene zeugen von der Relevanz dieses 
Querschnittsthemas für die Entwicklung von Erlangen; eine aktuelle Grundlage für das 
Verwaltungshandeln stellt der Fahrplan Klima-Aufbruch dar. Die vorliegenden Konzepte sind 
jeweils in sich stimmig, Zielkonflikte bei einer Überlagerung sind jedoch nicht auszuschließen. Eine 
gesamtstädtische Entwicklungsstrategie, die die vielfältigen Anforderungen verschiedener 
Handlungsbereiche und räumlicher Teilbereiche miteinander verknüpft und Lösungen von 
Zielkonflikten herausarbeitet, liegt aktuell nicht vor. 

 

Das STEK als integriertes Gesamtkonzept für die Stadt Erlangen dient dazu, die Gesamtstadt 
Erlangen bedarfs- und zukunftsorientiert sowie strategisch weiterzuentwickeln. Ein inhaltlicher 
Auftakt fand bereits im Oktober 2021 mit einer Kommunalklausur statt. Unter dem Titel 
„Stadtentwicklungskonzept – Erlangen mutig gestalten“, resultierend aus den Ergebnissen der 
Kommunalklausur, wird die Projektbearbeitung nach Besetzung einer im Jahr 2023 dafür 
geschaffenen Stelle aufgenommen und die nächsten Schritte werden eingeleitet. 

 

Das STEK soll sich um einen Konsens zwischen konkurrierenden Interessenslagen bemühen und 
geeignete Schwerpunkte setzen, um Entwicklungsräume für Erlangen zu schaffen. Ziel ist es, 
möglichst einen Grundkonsens zwischen Stadtgesellschaft, Politik und Verwaltung über das 
zukünftige Leben in Erlangen herzustellen. Die öffentliche Akzeptanz für einzelne Projekte wird 
gestärkt, wenn diese sich erkennbar und nachvollziehbar in den Gesamtrahmen einfügen. Die 
Notwendigkeit dafür hat sich in der Vergangenheit u. a. am Beispiel der Vorbereitenden 
Untersuchungen für Erlangen West III oder der Landesgartenschau gezeigt.  

 

Für ein gesamtstädtisches Entwicklungskonzept liegt keine einheitliche oder gar gesetzliche 
Definition zu Inhalten, fachlicher Tiefe oder der Organisation des Prozesses vor. Zudem werden 
eine Vielzahl unterschiedlicher Begriffe synonym verwendet, wie u. a. Stadtentwicklungskonzept, 
-strategie oder Masterplan. Es handelt sich immer um ein informelles Planungsinstrument (i. S. d. 
BauGB §1 Abs. 6 Nr. 11), das inhaltlich individuell auf den Untersuchungsraum abgestimmt ist. Für 
Erlangen setzen die Ergebnisse der Kommunalklausur einen ersten inhaltlichen Rahmen. Im 
Prozess gilt es nun, unter Beteiligung verschiedener Akteure den Erlanger Weg für die 
Stadtentwicklung aufzuzeigen. Dabei fängt die Erarbeitung keinesfalls bei „Null“ an, sondern 
bedient sich an bereits vorhandenen Konzepten und Strategien. 

 

Um die Ziele und Aufgaben des STEK für Erlangen von den bereits vorliegenden fachlichen und 
teilräumlichen Konzepten abzugrenzen, werden die Unterschiede der Planungsebenen 
nachfolgend aufgezeigt (vgl. Anlage 1):  
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 Ein Fachkonzept formuliert i. d. R. auf gesamtstädtischer Ebene Ziele und Maßnahmen für 
ein konkretes Thema; ggfs. werden räumliche Fokusbereiche gezielt näher betrachtet. Eine 
Verschneidung mit weiteren Fachthemen erfolgt i. d. R. nicht oder nur geringfügig.  

 Bei teilräumlichen Konzepten hingegen werden für einen konkreten Raum innerhalb des 
Stadtgefüges (bspw. ein Stadtteil) alle dort wirkenden Themenfelder betrachtet. Es handelt 
sich um ganzheitliche Betrachtungen eines räumlich abgegrenzten Gebietes, bei der Ziele 
und Maßnahmen auf einer kleineren Maßstabsebene formuliert werden können. Der 
Prozess sieht in der Regel eine höhere Beteiligung der Öffentlichkeit vor als bei 
Fachkonzepten.  

 Das Stadtentwicklungskonzept vereint die beiden genannten Konzeptansätze. Es 
umfasst zum einen den gesamtstädtischen Raum Erlangens und berücksichtigt zum 
anderen alle stadtentwicklungsrelevanten Fachthemen. Es stellt damit einen 
übergeordneten Orientierungsrahmen für die Entwicklung der Gesamtstadt dar. Der 
Prozess und damit auch das Ergebnis bauen auf einem umfangreichen 
Beteiligungsprozess auf. 

 

Ein wichtiger Fokus des STEK liegt auf der zukünftigen räumlichen Entwicklung. Die Verwaltung 
versteht das STEK daher auch als Vorbereitung für die formelle Planung – der Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan (FNP); der aktuelle FNP ist seit 2003 
wirksam. Trotz mehrfacher Änderungen von Darstellungen in Teilbereichen sind die hinterlegten 
Grundlagen, Prognosen und städtischen Ziele in ihrer Gesamtheit nicht mehr aktuell und bedürfen 
daher einer Überarbeitung. 

 

Es gilt zu berücksichtigen, dass alle Ebenen stets in gegenseitiger Wechselwirkung stehen und 
das STEK keinesfalls eines der vorhandenen Fach- oder Teilraumkonzepte in Erlangen ersetzen 
soll und kann. Vielmehr knüpft es an deren Zielrichtungen an. Aufgrund des größeren Maßstabs 
eines Stadtentwicklungskonzeptes ist ohnehin die fachliche Tiefe und der räumliche Fokus, den 
die Fach- und Teilraumkonzepte leisten, nicht möglich. Es betrachtet die Stadt ganzheitlich und 
umfassend, sodass bestehende Leitlinien, Strategien und Ziele im Gesamtprozess evaluiert und 
ggfs. weiterentwickelt werden. Das STEK bietet dabei eine Verbindung zwischen den Fach- und 
Teilraumkonzepten und greift Querschnittsthemen der vorliegenden Konzepte auf. Es ist kein 
abschließendes Dokument, sondern bietet einen breit abgestimmten Rahmen, innerhalb dessen 
sich Erlangen flexibel weiterentwickeln kann. Gleichzeitig soll und wird sich die Stadt auch 
während der Erarbeitungsphase des Stadtentwicklungskonzeptes kontinuierlich weiterentwickeln. 
Laufende bzw. anstehende Projekte und Vorhaben werden in Wechselwirkung mit den jeweiligen 
Zwischenergebnissen des STEK und den vorhandenen Konzepten und Grundlagen der Stadt 
abgestimmt, in den gesamtstädtischen Kontext eingebunden und somit zukunftsorientiert 
ausgerichtet. 

 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Der Wunsch nach einem möglichst schlanken Stadtentwicklungskonzept aufgrund der Vielzahl an 
vorhandenen Konzepten ist ein wesentliches Ergebnis der Kommunalklausur 2021. Generell 
dienen die Ergebnisse der Kommunalklausur (vgl. Vorlage 611/101/2022) als Grundlage für die 
Formulierung der Handlungsbereiche und Leitthemen, die im STEK prioritär behandelt werden 
sollen. Ausgewählte Zielformulierungen und Erkenntnisse aus den jeweilig vorliegenden 
Grundlagen sind nicht nur in der Analyse, sondern ebenso im Zielsystem des 
Stadtentwicklungskonzeptes zu berücksichtigen. Dies bezieht sich u. a. auf den beschlossenen 
Verkehrsentwicklungs- und Mobilitätsplan 2030 oder den Fahrplan Klima-Aufbruch. Auch 
Planungen und Einzelvorhaben, die die Stadtentwicklung aktuell prägen, sind zu berücksichtigen. 
Beispielhaft genannt seien der Siemens Campus, die Regnitzstadt, die StUB oder auch der 
Masterplan Universität. Im Rahmen des Konzeptes muss daher eine Abstimmung der 
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Zielsetzungen unter den Fachdienststellen der Stadt Erlangen sowie mit der gesamten 
Stadtgesellschaft erfolgen.  

 

Der Erarbeitungsprozess kann in verschiedene Bausteine untergliedert werden (vgl. Anlage 2):  

 Baustein 1: Analyse 
Der erste Baustein umfasst die Ermittlung und Auswertung relevanter Grundlagen und eine 
Bestandsaufnahme und -analyse Erlangens, die anhand der zu definierenden Leitthemen 
durchgeführt wird. Die Erarbeitung mündet in eine zusammenfassende Darstellung der 
wesentlichen Stärken und Schwächen sowie Chancen und Potenziale von Erlangen, die 
gleichzeitig den Ausgangspunkt für die Definition der wesentlichen Handlungsfelder und 
räumlichen Schwerpunkte der Erlanger Stadtentwicklung darstellt. Um eine möglichst breite 
Basis für die Zielkonzeptionierung zu legen, ist ein Beschluss der ersten Ergebnisse durch 
die Gremien des Stadtrates vorgesehen. 

 Baustein 2: Konzeption 
Der zweite Baustein des Prozesses befasst sich mit dem Zielsystem des STEK. Im Fokus 
steht dabei die Formulierung einer Perspektive für die Zukunft der Erlanger 
Stadtentwicklung. Daraus abgeleitet sollen Oberziele für die einzelnen Handlungsfelder und 
die räumlichen Schwerpunktbereiche erarbeitet werden, deren Inhalte zusammengefasst in 
ein räumliches Entwicklungskonzept münden. Dieses gilt als wichtigstes Scharnier 
zwischen der informellen und formellen Planung. Wie die formulierten Ziele zu erreichen 
sind, zeigen schließlich zu erarbeitende Strategien und Leuchtturmprojekte sowie weitere 
Maßnahmen auf. 

 Baustein 3: Beteiligung, Kommunikation und Information 
Der inhaltliche Erfolg der Bausteine 1 und 2 setzt die Bearbeitung eines dritten Bausteins 
voraus: Beteiligung, Kommunikation und Information. Die umfassende Beteiligung 
möglichst vieler Erlanger Akteure ist ein wesentliches und tragendes Element im 
Erarbeitungsprozess. Für einen ergebnisorientierten Prozess ist folgendes 
Beteiligungskonzept vorgesehen: 
 

o Verwaltungsinterne Abstimmung: Um das weitere Vorgehen sowie die fachlichen 
Inhalte, insbesondere in Hinblick auf die einzelnen Fachkonzepte und bestehenden 
Zielstellungen, verwaltungsintern zu diskutieren und abzustimmen, wird eine 
Arbeitsgruppe STEK aus Vertretenden relevanter Fachdienststellen eingerichtet. 

o Dialog mit der Politik: Die zuständigen Gremien des Stadtrates werden regelmäßig 
über den Fortschritt des Prozesses informiert und beschließen Meilensteine sowie 
schließlich das STEK. Im Laufe des Prozesses werden neben den offiziellen 
Sitzungsterminen weitere Mitwirkungsmöglichkeiten erfolgen.  

o Öffentlicher Dialog: Im Zentrum des öffentlichen Dialogs steht der Austausch mit der 
Erlanger Stadtgesellschaft. Bürgerinnen und Bürger sowie Stakeholder werden im Laufe 
des Prozesses in verschiedenen Formaten die Möglichkeit haben, bei der 
Konzepterarbeitung mitzuwirken, und können sich in die zukünftige Stadtentwicklung 
einbringen. Um unterschiedliche Zielgruppen zu einer Beteiligung zu motivieren, sind 
verschiedene Beteiligungsformate denkbar: Neben öffentlichen Informations- und 
Workshop-Veranstaltungen können spezifische Formate, wie z. B. Schlüsselgespräche 
oder Befragungen, zu einem erfolgreichen Beteiligungsprozess beitragen. 

 

Zudem ist vorgesehen, die laufende Information und Kommunikation mit der 
Stadtgesellschaft durch eine projektbegleitende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
sicherzustellen. Ziel ist es, durch die frühzeitige und laufende Information und Beteiligung 
einen möglichst großen Konsens und eine Akzeptanz der Ergebnisse zu erreichen. Um 
der Beteiligung der Stadtgesellschaft sowie der Politik den für das Projekt erforderlichen 
Raum zu geben, soll der Prozess ergebnisoffen und dynamisch gestaltet werden. Somit 
kann der Umfang von Baustein 3 zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend definiert 
werden und wird den Gegebenheiten des Prozesses angepasst. 
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Die hohe Relevanz des Projektes erfordert nicht nur einen starken Blick von innen – der 
Stadtgesellschaft Erlangen – heraus, sondern auch einen neutralen Blick von außen. 
Infolgedessen wird die Unterstützung durch einen externen Dienstleister bei der 
Projektbearbeitung als sinnvoll und zielführend erachtet. Dadurch können zum einen wichtige 
Impulse gegeben werden und zum anderen eine erhöhte Akzeptanz des Gesamtergebnisses 
in der Stadtgesellschaft erwartet werden. 

 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Die Projektverantwortung liegt im Amt für Stadtplanung und Mobilität. Als Ergebnis der 
Kommunalklausur wurde die Schaffung von zwei Stellen zur Bearbeitung des Projektes in 
Verbindung mit der Bereitstellung von finanziellen Ressourcen als erforderlich festgehalten. Für 
das Haushaltsjahr 2023 wurde eine der zwei Stellen geschaffen; eine weitere Stelle wurde bis dato 
nicht geschaffen. Das beschriebene Vorgehen für die Erarbeitung eines 
Stadtentwicklungskonzeptes, die Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister sowie die 
damit einhergehende Zeitplanung und Kostenschätzung wurden daher auf die vorhandenen 
Kapazitäten in der Stadtverwaltung ausgerichtet. Die in der Kommunalklausur gesetzte Zielmarke 
eines Projektabschlusses in 2025 ist aufgrund dessen nicht zu erreichen. 

 

Als Projektleitung obliegt der Verwaltung fachlich und organisatorisch die Federführung bei der 
Erarbeitung des STEK. Mit den vorhandenen fachlichen Kompetenzen ist sie für die Projektinhalte, 
deren Freigabe und den Prozess als solchen verantwortlich. Die einzelnen Bausteine werden 
während der Projektlaufzeit jedoch von der Verwaltung mit dem zu beauftragenden Dienstleister 
eng abgestimmt und vorgegeben. 

 

Eine intensivere eigenständige Erarbeitung von Inhalten ist aufgrund der eingeschränkten 
personellen Ressourcen auf Seiten der Stadt nicht leistbar. Aufgrund des Projektumfangs ist davon 
auszugehen, dass die vorhandenen Ressourcen besonders an die Steuerung, Organisation und 
Kommunikation des Projektes gebunden werden. Dass für eine vollständig fachliche Erarbeitung 
innerhalb der Stadtverwaltung hohe personelle Kapazitäten erforderlich wären, zeigte bei der 
Kommunalklausur 2021 das Beispiel der Stadt Regensburg: Der RegensburgPlan wurde mit einem 
Projektteam aus 5 Mitarbeitenden in insgesamt 4 Vollzeitstellen bearbeitet, die Moderation wurde 
zusätzlich an einen externen Dienstleister vergeben.  

 

Ausschreibung und Zeitplan 

In Hinblick auf die aufgeführten Punkte ergibt sich für Erlangen eine Ausschreibung der 
analytischen und konzeptionellen Erarbeitung des STEK in Verbindung mit der Durchführung und 
Moderation eines umfangreichen Beteiligungsprozesses an einen externen Dienstleister.  

 

Umfassende Fachkenntnisse bei stadtentwicklungsrelevanten Themen und Erfahrung in der 
Umsetzung von interdisziplinären Stadtentwicklungsprojekten und komplexer Beteiligungsprozesse 
sind dabei Grundvoraussetzungen. 

 

Vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts 2024 ist die Ausschreibung für das dritte Quartal 
2024 vorgesehen. Eine Beauftragung und damit ein Projektauftakt wird, u. a. auch bedingt durch 
Vergabefristen, für das erste Quartal 2025 angestrebt. 

 

Für die Erarbeitung des STEK ist von einem mehrjährigen Prozess (vsl. einschl. 2029 bei 
Beauftragung Anfang 2025) auszugehen. 
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4. Klimaschutz: 

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

  ja, positiv*  

  ja, negativ*  

   nein  

 

Wenn ja, negativ: 

Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 

   ja*  

   nein* 

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  

 

 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine 
alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur 
Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 

 

 

5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

 Siehe Vorlagennr. 611/188/2024 (n.ö.) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  

Sachkosten: € bei Sachkonto:  

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 

Folgekosten € bei Sachkonto: 

Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 

Weitere Ressourcen  

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         

         sind nicht vorhanden 
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Ergebnis/Beschluss: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen finanziellen Ressourcen für das STEK für 
die jeweiligen Haushalte der kommenden Jahre anzumelden. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren Schritte für die Vergabe von Konzept, 
Moderation und Durchführung des Beteiligungsprozesses vorzubereiten und die 
Ausschreibung nach Genehmigung des Haushalts 2024 einzuleiten.  

 

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 50  gegen 0   

 

 

TOP 19 613/285/2024 

Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Forchheim über die Hilfen für den 
Ausbildungsverkehr nach Art. 24 BayÖPNVG im allgemeinen öffentlichen 
Personennahverkehr 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Die Aufgabenträger für den allgemeinen Personennahverkehr („aÖPNV“) haben gemäß Art. 8 
Abs. 2 Satz 1 in der zum 01.01.2024 in Kraft getretenen Fassung des BayÖPNVG (neue Fassung 
– n. F.) eine ausreichende Verkehrsbedienung für Personen mit Zeitfahrausweisen des 
Ausbildungsverkehrs im aÖPNV sicherzustellen. 

Bisher wurden den Verkehrsunternehmen die Ausgleichsmittel gemäß §45a PBefG durch die 

zuständigen Genehmigungsbehörden zugewiesen. Ab dem 01.01.2024 werden die bisherigen 

Ausgleichsmittel gemäß § 45a PBefG den Aufgabenträgern als Hilfen für den Ausbildungsverkehr 

gemäß Art. 24 Abs. 1 BayÖPNVG n. F. durch den Freistaat zugewiesen. Die Aufgabenträger sollen 

diese Mittel zweckgebunden für die Sicherstellung des Ausbildungsverkehrs gemäß Art. 24 

BayÖPNVG n.F. und – bei überschüssigen Mitteln – für Zwecke des allgemeinen ÖPNV gemäß 

Art. 27 BayÖPNVG n. F verwenden. 

 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Das BayÖPNVG legt die Zuständigkeit der Aufgabenträger grundsätzlich territorial fest. 
Entsprechend werden die Mittel für den Ausbildungsverkehr bezogen auf das Gebiet des 
jeweiligen Aufgabenträgers zugewiesen. Bei gebietsüberschreitenden Linien des aÖPNV folgt 
daraus eine geteilte Zuständigkeit und Zuweisung von Mittel auf die betroffenen Aufgabenträger. 
Bei Linienverkehren, die auf dem Gebiet von zwei oder mehr Aufgabenträgern betrieben werden, 
setzen sich die auf die jeweilige Linie entfallenden Mittel für den Ausbildungsverkehr insoweit 
grundsätzlich aus Mitteln der jeweils beteiligten Aufgabenträger zusammen. 

 

Durch diese Änderung ist es notwendig, dass bei Aufgabenträgern mit grenzüberschreitenden 
Verkehren im aÖPNV entsprechende Grundlagen in Form von Zweckvereinbarungen 
abgeschlossen werden. 
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3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Da mit dem Landkreis Forchheim bisher noch keine Zweckvereinbarung besteht, ist als Grundlage 
für die Vereinnahmung und Ausreichung der Ausgleichsmittel der Abschluss einer 
Zweckvereinbarung notwendig. Die auf einem Muster des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wohnen, Bau und Verkehr (StMB) basierende Zweckvereinbarung, siehe Anlage, beschränkt sich 
inhaltlich auf die Abwicklung der Übergangsphase für die vormaligen „§ 45a-Ausgleiche“ bei 
gebietsüberschreitenden Linienverkehren (Bestandssicherung). Betroffen sind die einbrechenden 
Regionalbuslinien des Landkreises 208, 209, 209 E und 210. Eine städtische Buslinie, die 
stadtgrenzüberschreitend Teile des Landkreises Forchheim bedient, existiert nicht. Darüber hinaus 
beinhaltet die Zweckvereinbarung keine Regelungen zu planerischen oder zu anderen finanziellen 
Belangen. Für letztere wird eine Vereinbarung angestrebt, wenn die Linienbündel des Landkreises 
Forchheim neu ausgeschrieben werden. 

 

Eine Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Erlangen-Höchstadt befindet sich noch in der 
Erarbeitung und Abstimmung. Für die grenzüberschreitenden Linien mit der Stadt Nürnberg 
besteht bereits eine Zweckvereinbarung und es wird geprüft, inwiefern diese aufgrund der 
geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst werden muss. 

 

4. Klimaschutz: 

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

  ja, positiv*  

  ja, negativ*  

  nein  

 

Wenn ja, negativ: 

Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 

   ja*  

   nein* 

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  

 

 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine 
alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur 
Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 
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5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  

Sachkosten: € bei Sachkonto:  

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 

Folgekosten € bei Sachkonto: 

Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 

Weitere Ressourcen  

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         

         sind nicht vorhanden 

 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Die als Anlage beigefügte Zweckvereinbarung über die „Hilfen für den Ausbildungsverkehr“ nach 
Art. 24 BayÖPNVG im allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr zwischen der Stadt Erlangen 
und dem Landkreis Forchheim soll abgeschlossen werden.  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 50  gegen 0   

 

 

TOP 20 613/286/2024 

Fortführung der Anerkennung des Deutschlandtickets bis 31.12.2024 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Mit Beschluss 613/261/2023, siehe Anlage 1, wurde aufgrund der unklaren Finanzierungslage die 
ursprünglich bis 31.12.2023 befristete Anerkennung des Deutschlandtickets bis zum 30.04.2024 
verlängert. 

 

Die Verkehrsminister wurden beauftragt, rechtzeitig vor dem 01.05.2024 ein Konzept für die 
weitere Durchführung des Deutschlandtickets im Jahr 2024 vorzulegen. Die 
Verkehrsministerkonferenz hat hierzu eine Arbeitsgruppe mit Vertreter*innen aus verschiedenen 
Verbänden (unter anderem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VDV, Bundesverband 
Deutscher Omnibusunternehmen e.V. etc.) und Vertretungen der Länder gebildet, um die 
Prognosen der ungedeckten Ausgaben im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket zu 
aktualisieren. Auf Basis dieser Prognosen hat die Verkehrsministerkonferenz entschieden, den 
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monatlichen Ticketpreis von 49 Euro im Jahr 2024 beizubehalten. Die auskömmliche Finanzierung 
des Deutschlandtickets durch Bund und Länder könne jederzeit gewährleistet werden. 

 

Da trotz des Beschlusses der Verkehrsministerkonferenz Unklarheiten und Unsicherheiten 
bestehen und die Finanzierungslage für den Zeitraum nach 2024 noch offen ist, muss auf 
weiterhin ungelöste Problemstellungen hingewiesen werden. Der Deutsche Städtetag weist unter 
anderem darauf hin, dass die Auskömmlichkeit der Mittel für 2024 laut Prognosen neben der 
Voraussetzung des Haushaltsübertrags auch unter weiteren Voraussetzungen steht, die im 
Beschluss nicht konkret thematisiert werden. Dass der Tarif damit bis Ende 2024 verlässlich und 
auskömmlich verlängert werden kann, stellt der Deutsche Städtetag in Frage. Infolgedessen 
bestehe damit ein Restrisiko für die Aufgabenträger, wenn die Zusicherung von Bund und Ländern 
nicht gewährleistet werden kann. 

 

 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Die „Projektgruppe Deutschlandticket“ des bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und 
Verkehr (StMB) hat für die konkrete Umsetzung des Deutschlandtickets aktualisierte Muster einer 
allgemeinen Vorschrift für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 herausgegeben. Die Befristung 
wird damit vom 30.04.2024 auf den 31.12.2024 verlängert. Die Stadt Erlangen wird den 
öffentlichen Dienstleistungsauftrag (öDA) entsprechend der in den Muster-Vorschriften des StMB 
angegebenen Zeitraum anpassen. Der Erlass einer allgemeinen Vorschrift ist aufgrund des öDA 
für die Stadt Erlangen nicht notwendig. Die Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2024, 
siehe Anlage 2, umfasst auch die Regelungen für das bayerische Ermäßigungsticket. 

 

 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) wird in seiner Gesellschafterversammlung am 
08.05.2024 den ebenfalls bis 31.12.2024 befristeten Beschluss zur weiteren Anerkennung des 
Deutschlandtickets fassen. 

 

 

4. Klimaschutz: 

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

  ja, positiv*  

  ja, negativ*  

  nein  

 

Wenn ja, negativ: 

Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 

   ja*  
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   nein* 

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  

 

 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine 
alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur 
Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 

 

5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  

Sachkosten: € bei Sachkonto:  

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 

Folgekosten € bei Sachkonto: 

Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 

Weitere Ressourcen  

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         

         sind nicht vorhanden 

 

Ergebnis/Beschluss: 

1. Der weiteren Anerkennung des Deutschlandtickets i.S.d. § 9 Regionalisierungsgesetz und 
der bundeseinheitlichen Tarifbestimmungen wird bezogen auf den Verantwortungsbereich 
der Stadt Erlangen in der Funktion als ÖPNV-Aufgabenträger zunächst befristet für den 
Zeitraum vom 01.05.2024 bis einschließlich zum 31.12.2024 zugestimmt. 

2. Die bestehende, bis zum 30.04.2024 befristete Fortschreibung des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags wird entsprechend der „Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern 
2024“ (siehe Anlage 2) aktualisiert und bis 31.12.2024 verlängert. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Stadtrat die Frage einer über den 31.12.2024 
hinausgehenden Fortsetzung des Deutschlandtickets rechtzeitig zur erneuten 
Beschlussfassung vorzulegen. 

4. Herr Oberbürgermeister Dr. Janik wird ermächtigt, in der Sitzung des 
Grundvertragsausschusses des VGN am 08.05.2024 einer fortgeführten Anerkennung des 
Deutschlandtickets zuzustimmen.  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 50  gegen 0   
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TOP 20.1 13-2/199/2024 

Änderung im Stadtteilbeirat Innenstadt - Benennung eines Ersatmitgliedes der 
Grünen Liste-Fraktion für die Amtszeit vom 01.Mai 2024 bis 30. April 2026 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Der Erlanger Stadtrat hat in seiner Sitzung am 28. Juli 2016 den Grundsatzbeschluss zur 
Bildung von Stadtteilbeiräten gefasst. 

Die Mitglieder des Beirates werden nach § 3 Abs. 2 der Satzung der Stadt Erlangen über Orts- 
und Stadtteilbeiräte berufen. 

 

Das bisherige Ersatzmitglied, Frau Maria Scherrers, ist zum 01.05.2021 zum ordentlichen  
Mitglied berufen worden. Demnach ist ein neues Mitglied für die Grüne Liste-Fraktion  
erforderlich. In diese Funktion wird Herr Felix Gänsicke ab dem 01.05.2024 berufen.  

 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Die Mitglieder und Ersatzmitglieder im Stadtteilbeirat werden für die Amtszeit bis 30. April 2026 
bestellt und namentlich genannt. Im Falle des Ausscheidens von Mitgliedern aus dem 
Stadtteilbeirat rücken die Ersatzmitglieder nach.  

 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

 

4. Klimaschutz: 

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

  ja, positiv*  

  ja, negativ*  

  nein  

 

Wenn ja, negativ: 

Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 

   ja*  

   nein* 

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  
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Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine 
alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur 
Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 

 

 

5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  

Sachkosten: € bei Sachkonto:  

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 

Folgekosten € bei Sachkonto: 

Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 

Weitere Ressourcen  

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         

         sind nicht vorhanden 

 

 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Für die Grüne Liste-Fraktion wird Herr Felix Gänsicke als neues Ersatzmitglied in den  
Stadtteilbeirat Innenstadt berufen. Der Posten war bis 30.04.2021 mit Frau Maria Scherrers  
besetzt, diese wurde zum 01.05.2021 ordentliches Mitglied ernannt.   

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 50  gegen 0   
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TOP 20.2 13-2/200/2024 

Personelle Änderung bei der Besetzung von Ausschüssen und Gremien 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Mit Schreiben vom 15. April 2024 beantragt die Grüne Liste-Fraktion Änderungen bei der  
Besetzung von Ausschüssen und Gremien. 

 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Die Grüne Liste-Fraktion schlägt folgende Änderungen ab 01.05.2024 vor: 

 

Ausschuss  Mitglieder Stellvertretungen 

Ältestenrat  Bazant Marcus 
Winner Andrea 
 

Linhart Eva 
Sauerer Dominik 
Wening Helmut 
Heuer Kerstin 
Dr. Marenbach Birgit 
Weierich Peter 
Dr. Eichenmüller Christian 
Urban Marc 
 

Sportausschuss  Urban Marc 
Weierich Peter 
 
 
 

Linhart Eva 
Wening Helmut 
Sauerer Dominik 
Bazant Marcus 
Heuer Kerstin 
Dr. Eichenmüller Christian 
Dr. Marenbach Birgit 
 

Sozial- und 
Gesundheitsausschuss 
Werkausschuss 
Erlanger Jobcenter 

 Sauerer Dominic 
Urban Marc 

Winner Andrea 
Weierich Peter 
Bazant Marcus 
Dr. Eichenmüller Christian 
Heuer Kerstin 
Dr. Marenbach Birgit 
Linhart Eva 
Wening Helmut 
 

 Zweckverband Abfallwirtschaft in der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt 

 

  Verbandsrat Stellvertretungen 

  Wening Helmut Winner Andrea (1. Stellvertretung) 
Weierich Peter (2. Stellvertretung) 

 

AG Friedhöfe 
 

 Linhart Eva 
Weierich Peter 

Heuer Kerstin 
Urban Marc 
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Weitere Änderungen ergeben sich bei folgenden Beiräten.  
 

Ausländer- und Integrationsbeirat 

SGB II-Beirat 

Nachhaltigkeitsbeirat 

Werkausschussbeirat Erlanger Jobcenter (EJC) 

 

Diese werden laut Satzung in der laufenden Wahlperiode durch den jeweiligen Beirat  
direkt beschlossen. 

 

 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Durch Beschlussfassung gemäß § 2 Nr. 5 bzw. § 3 Nr. 11 der Geschäftsordnung für den  
Erlanger Stadtrat. 

 

Der bisherige Verbandsrat im Zweckverband Abfallwirtschaft in der Stadt Erlangen und im 
Landkreis Erlangen-Höchstadt, Herr Dr. Christian Eichenmüller, hat sein Amt aus persönlichen 
Gründen niedergelegt. Damit scheiden automatisch auch seine Stellvertretungen aus ihren Ämtern 
aus. Sie üben ihr Amt bis zum Amtsantritt des neuen Verbandsrats aus. 

 

4. Klimaschutz: 

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

  ja, positiv*  

  ja, negativ*  

  nein  

 

Wenn ja, negativ: 

Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 

   ja*  

   nein* 

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  

 

 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine 
alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur 
Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 
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5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  

Sachkosten: € bei Sachkonto:  

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 

Folgekosten € bei Sachkonto: 

Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 

Weitere Ressourcen  

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         

         sind nicht vorhanden 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Mit den vorgeschlagenen Änderungen besteht Einverständnis.   

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 50  gegen 0   

 

 

TOP 20.3 041/2024/FDP-A/003 

Dringlichkeitsantrag zum Stadtrat am 25.04.2024: Bekenntnis zu fairem politischem 
Wettstreit 

 
Protokollvermerk: 

Herr Stadtrat Prof. Dr. Schulze ergänzt den vorliegenden Dringlichkeitsantrag  
Nr. 041/2024 der FDP-Stadträte um einen weiteren Punkt bzw. Spiegelstrich: 

 

„Nicht toleriert werden: 
Die Verbreitung von Falschinformationen aller Art.“ 

 

Dem Dringlichkeitsantrag wird mit 50 gegen 0 Stimmen einstimmig zugestimmt. 

Der Antrag Nr. 041/2024 der FDP-Stadträte ist damit erledigt. 

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 50  gegen 0   
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TOP 21  

Anfragen 

 

Protokollvermerk: 

Herr Stadtrat Weierich stellt eine Anfrage an den Planungsreferenten der Stadt Erlangen, Herrn 
Lang bzgl. der Verleihung der Lastenfahrräder.  
Hier hat ein Hersteller derzeit Qualitätsprobleme. Wie ist hiervon die Stadt Erlangen betroffen? Es 
gibt wohl noch Räder, die gelagert werden.  
Wann sind diese verfügbar bzw. wann werden diese eingesetzt? Die Nachfrage ist hoch. 

 

Herr berufsmäßiger Stadtrat Lang berichtet von Informationen in den Medien über Rahmenbrüche. 
Fakt ist, dass dieser Hersteller insolvent ist. Es handelt sich hier um einen niederländischen 
Hersteller. Eine Ableitung oder Auflistung der betroffenen Räder über die Rahmennummern ist 
sehr schwierig. 

Es gibt jedoch einen Zusammenschluss mehrerer Händler, die eine Empfehlung ausgesprochen 
haben. Die Stadt Erlangen ist hier in engem Kontakt und hat eine Empfehlung für die betroffenen 
Rahmennummern erhalten. Erlangen ist demnach nicht unmittelbar betroffen. Hier wird derzeit 
noch ermittelt, ob ein Sicherheitsrisiko besteht.  
Es scheint also für Erlangen Entwarnung zu geben. Rund 60 Prozent der Erlanger Räder sind 
ohnehin von einem anderen Hersteller. 

Sobald hier eine endgültige Rechtssicherheit besteht wird der Verleih fortgesetzt.  

Zur personellen Situation ist zu sagen, dass der neue Fahrradbeauftragte zum  
01. Oktober 2024 bei der Stadt Erlangen beginnen wird. 

 

 

TOP 21.1  

Anfrage Erlanger Linke Mayors for Peace 

 

Protokollvermerk: 

Die schriftliche Anfrage der Erlanger Linke-Stadtratsgruppe liegt dem Stadtrat als Tischauflage 
unter Punkt 21.1. bereits vor. 

 

Herr Oberbürgermeister Dr. Florian Janik beantwortet die beiden Fragen folgendermaßen: 

 

Frage 1:  

Sind im Jahr 2024 Aktivitäten im Zusammenhang mit Mayors for Peace durch die Stadt Erlangen 
geplant? Wenn ja, welche? 

 

 Die Stadt Erlangen hisst seit vielen Jahren am Gedenktag 08.07.  die Flagge „Mayors for 
peace“ am Rathaus.  
Auch im Jahr 2024 ist der Termin im Kalender vorgemerkt. Das Erlanger Bündnis für den 
Frieden wird (voraussichtlich) zur Flaggenhissung eingeladen. 
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 Am 14.03.2024 fand ein Online-Treffen der fränkischen Mitgliedsstädte der Mayors for 
peace statt.  
Die Leiterin des Bürgermeister- und Presseamts nahm an diesem Treffen teil.  

 

Frage 2:  

Ist es geplant, über die Mitgliedschaft der Stadt Erlangen in Mayors for Peace auf der Website der 
Stadt Erlangen zu informieren? Wenn nein, warum nicht? 

 

Auf der Homepage der Stadt Erlangen wird aktuell auf Aktivitäten der Stadt im Rahmen Mayors for 
Peace, z.B. Flaggenaktionen, hingewiesen. Es gibt jedoch keine Seite, die die Mitgliedschaft 
Erlangens in diversen Initiativen auflistet und erläutert.  
Eine entsprechende Seite ist derzeit auch nicht geplant. 
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Sitzungsende 
 
am 25.04.2024, 16:50 Uhr 
 
 
 
  Der / die Vorsitzende: 
 
 
 
  ………………………… 
  Oberbürgermeister 
  Dr. Janik 
 
 
 
   Der / die Schriftführer/in: 
 
 
 
   …………………………… 
   Behringer 
 
 
 Kenntnis genommen 
 
 
 
 Für die CSU-Fraktion: 
 
 
 
 Für die SPD-Fraktion: 
 
 
 
 Für die Grüne/Grüne Liste-Fraktion: 
 
 
 
 Für die ödp-Fraktion: 
 
 
 
 Für die Ausschussgemeinschaft FDP/FWG: 
 
 
 
 Für die Ausschussgemeinschaft Klimaliste Erlangen/Erlanger Linke: 
 
 
 
 Für die AfD: 
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